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A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der Signavio GmbH, Berlin, (im Folgenden kurz: "Gesellschaft")
hat uns aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24. Juni 2020
mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung
der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage beigefüg-
ten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften vom 1. Januar 2017. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9
enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten
sowie die weiteren Bestimmungen der beigefügten Anlage "Auftragsbedingungen,
Haftung und Verwendungsvorbehalt".

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Signavio GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Signavio GmbH, Berlin, – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben
wir den Lagebericht der Signavio GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts
geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

elektronische Kopie



4

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter  verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht,
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge-
ben;

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben;

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.“
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C. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse hal-
ten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraus-
sichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im
Lagebericht für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

• In 2019 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 19.990 (Vorjahr:
Jahresfehlbetrag TEUR 12.286). Ursächlich hierfür sind der Anstieg der Perso-
nalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund der In-
vestitionen in das Auslandsgeschäft. Gegenläufig hat sich der Anstieg der Um-
satzerlöse ausgewirkt.

• Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 9.963 auf
TEUR 28.615 (Vorjahr: TEUR 18.652) gestiegen. Der Anstieg ist speziell auf die
bereits seit 2016 eingeführte Umstellung des Geschäftsmodells vom Mischmo-
dell Lizenzverkauf und SaaS (Software as a Service) auf ein reines SaaS Modell.

• Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um
TEUR 29.386 auf TEUR 46.065 erhöht, was im Wesentlichen auf die Erhöhung
der Kapitalrücklage, die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbunde-
nen Unternehmen sowie auf, durch das wachsende Geschäft, höheren Forderun-
gen zurückzuführen ist.

• Durch die Investorengruppe um den Apax Digital Fund wurde im Juli 2019 eine
Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 40 Mio. durchgeführt, um den für 2019 und
2020 geplanten Liquiditätsbedarf zu decken.

• Der Cash-Bestand zum 31. Dezember 2019 betrug TEUR 27.047 (Vorjahr:
TEUR 6.133). Die Erhöhung ist auf die Kapitaleinlage zurückzuführen.
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Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht ba-
siert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten
diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf fol-
gende Kernaussagen hinzuweisen:

• Das Wachstum der Gesellschaft ist insbesondere von der Gewinnung hochquali-
fizierter Fach- und Führungskräfte abhängig. Um den erhöhten Recruiting-Be-
darf sicherzustellen, wurde die Personalabteilung ausgebaut und es wurden in-
terne Recruiter eingestellt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass nicht genü-
gend qualifiziertes Personal gewonnen werden kann bzw. Mitarbeiter das Unter-
nehmen verlassen.

• Die Kundenzufriedenheit ist als SaaS-Anbieter maßgebend. Zudem muss die
Software entsprechend dem Leistungsversprechen den Kunden zur Verfügung
stehen. Andernfalls können Leistungseinbußen in Form von Schadenersatzzah-
lungen oder erhöhten Kündigungsraten entstehen. Um die Verfügbarkeit und
Funktionalität der Signavio Plattform sicherzustellen, erfolgen der Betrieb und
die Weiterentwicklung der Plattform nach definierten Prozessen.

• Für einen nachhaltigen Erfolg ist es zwingend erforderlich, auf aktuelle Markt-
trends zu reagieren, da speziell der Markt für Prozessmanagementsoftware sehr
schnelllebig ist. Aus diesem Grund hat die Gesellschaft ein Product Steering Com-
mittee eingeführt, welches regelmäßig tagt. Es kommen die Abteilungen aus Pro-
duktmanagement, Entwicklung, Vertrieb, Marketing sowie Customer Service zu-
sammen und beraten sich über aktuelle Entwicklungen.

• Der Fokus für 2020 wird vor allem im Wachstum in Form von Mitarbeiterneuein-
stellungen im Bereich Vertrieb, Forschung und Entwicklung liegen. Zudem wird
ein Schwerpunkt auf die Internationalisierung gelegt. Durch die Investitionen in
Personal und Technologie wird von der Geschäftsführung ein deutlich erhöhter
Verlust erwartet, welcher sich erst in den Folgejahren amortisieren wird.

• Die Gesellschaft plant, das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzwachstum ab-
zuschließen und rechnet aufgrund der Wachstumsstrategie mit einem Jahres-
fehlbetrag.
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• Dieser Ausblick berücksichtigt keine zukünftigen wesentlichen Auswirkungen aus
der COVID-19-Krise auf die Umsatzerlöse und die Entwicklung der Gesellschaft.
Solche wesentlichen Auswirkungen könnten etwa aufgrund einer global einset-
zenden Rezession entstehen.

II. Unregelmäßigkeiten

Sonstige gesetzliche Regelungen

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung haben wir die im Folgenden aufgeführten
Tatsachen festgestellt, die Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschrif-
ten darstellen oder erkennen lassen.

Der Vorjahresabschluss ist entgegen § 42a GmbHG nicht innerhalb der gesetzlichen
Feststellungsfrist von der Gesellschafterin festgestellt worden.

Die Bestellung des Abschlussprüfers durch die Gesellschafter erfolgte nicht innerhalb
der gesetzlichen Bestellungsfrist gemäß § 318 Abs. 1 Satz 3 HGB. Wir haben die Ge-
schäftsführung auf die Bestellungsfristen hingewiesen.

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nicht innerhalb der gesetzlichen Aufstel-
lungsfrist gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB aufgestellt. Wir haben die Geschäftsführung
auf die Aufstellungsfristen hingewiesen.
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D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung,
den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang – und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften geprüft.

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der
§§ 264 bis 288 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Ergänzende
Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht. Prü-
fungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unterneh-
mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert
werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbei-
tung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen
und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsri-
siken. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und
dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durch-
führen, die in den relevanten Elementen des Jahresabschlusses und ggf. Lageberichts
enthaltenen Fehlerrisiken zu identifizieren sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu
können.
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Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshand-
lungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Be-
standsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresab-
schluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir
die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie
den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei ha-
ben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und
daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

• Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung

• Analyse des Prozesses zur Umsatzrealisierung

• Analyse des Prozesses zu Personalaufwendungen

• Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens

• Periodengerechte Umsatzrealisierung

• Prüfung der Angaben im Lagebericht, insbesondere prognostischer Angaben

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

• Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestäti-
gungen in Stichproben überzeugt.

• Abstimmung Salden verbundene Unternehmen

• Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt.

• Rechtsanwaltsbestätigungen haben wir erhalten.

• Über anhängige Rechtsmittel, strittige Steuerbescheide und bestehende Steuer-
risiken haben wir uns vom Steuerberater der Gesellschaft schriftlich berichten
lassen.
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Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erbracht worden. Die gesetz-
lichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise so-
wie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestä-
tigt.

III. Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhän-
gigkeit beachtet.

elektronische Kopie



13

E. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Un-
terlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

• die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung
aus der Buchführung;

• die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben;

• die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften;

• die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller grö-
ßenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Re-
gelungen und

• die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den In-
halt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk er-
teilt.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Bewertungsgrundlagen

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zu weiteren Bewertungs-
grundlagen.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestä-
tigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt.
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F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 der
Signavio GmbH, Berlin, erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Berlin, 30. Oktober 2020

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Röders Glöckner
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Signavio GmbH, Berlin
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA 31.12.2018 PASSIVA 31.12.2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital
1. Stammkapital 38.409,00 34.168,00

Software 15.358,15 15.648,22 2. Eigene Anteile -70,00 -1.375,00

II. Sachanlagen 38.339,00 32.793,00

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 634.561,03 329.463,85 II. Kapitalrücklage 63.184.426,10 21.330.547,66

III. Finanzanlagen III. Verlustvortrag -20.359.114,82 -8.072.716,18

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 203.417,26 162.848,85 IV. Jahresfehlbetrag -19.990.348,59 -12.286.398,64
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.754.414,15 1.754.414,15

22.873.301,69 1.004.225,84
1.957.831,41 1.917.263,00

2.607.750,59 2.262.375,07 B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 1.914.164,75 1.385.554,88
B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände C. VERBINDLICHKEITEN

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.217.124,94 3.160.912,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 230.000,36 230.000,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 13.755.234,39 4.233.880,36 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 584.135,71 651.887,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände 673.094,75 553.418,74 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 12.826.447,85 5.523.956,59

15.645.454,08 7.948.211,10 4. Sonstige Verbindlichkeiten 842.407,02 674.616,88
davon aus Steuern EUR 738.620,57 (Vorjahr: EUR 260.781,01)

II. Wertpapiere
14.482.990,94 7.080.461,25

Sonstige Wertpapiere 1.040,00 1.040,00

III. Guthaben bei Kreditinstituten 27.046.740,32 6.132.875,66 D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6.794.730,39 7.208.398,69

42.693.234,40 14.082.126,76

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 764.202,78 334.138,83

46.065.187,77 16.678.640,66 46.065.187,77 16.678.640,66

elektronische Kopie



Anlage 2

Signavio GmbH, Berlin
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

2018
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 28.615.338,83 18.652.187,94
2. Sonstige betriebliche Erträge 159.310,87 41.020,44

davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 9.156,04 (Vj. EUR 14.499,60)

28.774.649,70 18.693.208,38

3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -877.484,91 -336.704,72

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -18.652.875,89 -12.561.720,74
b) Soziale Abgaben -2.863.028,08 -2.192.147,68

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -223.128,05 -357.201,57

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -26.115.031,23 -15.501.410,40
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung
EUR 82.014,98 (Vj. EUR 14.320,08)

-48.731.548,16 -30.949.185,11

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.090,47 1.648,28

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -36.030,83 -29.670,19

-32.940,36 -28.021,91

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -509,77 -2.400,00

10. Jahresfehlbetrag -19.990.348,59 -12.286.398,64
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Signavio GmbH, Berlin
Anhang für 2019

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist nach den Vorschriften
der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-
Gesetzes erstellt worden. Es gelten die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaf-
ten. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen macht die Gesellschaft teilweise Ge-
brauch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Signavio GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister
des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 121584 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Der Jahresabschluss wird unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen
sowie um notwendige außerplanmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der vo-
raussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Me-
thode vermindert.
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Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern
erforderlich auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Anteile an verbun-
denen Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt, eine Überprüfung auf außer-
planmäßige Abschreibungen erfolgt regelmäßig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert ange-
setzt. Die Bewertung von Forderungen in fremder Währung erfolgt mit dem Devisenkas-
samittelkurs am Abschlussstichtag.

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet gezahlte Beiträge bzw. fällige
Ausgaben, die gemäß § 250 Abs. 1 HGB Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem
Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Als Kapitalrücklage werden gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB die Beträge ausgewiesen,
die bei der Ausgabe von Anteilen einschließlich von Bezugsanteilen über den Nenn-
betrag hinaus erzielt werden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und unge-
wisse Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und werden, sofern vorhanden, gemäß
§ 253 Abs. 2 HGB bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem laufzeitadä-
quaten Zinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

In passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden im Voraus vereinnahmte Um-
sätze ausgewiesen.

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten
Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenstän-
den, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen
oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden
Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt
des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerla-
tenzen werden saldiert ausgewiesen. Die Aktivierung latenter Steuern unterbleibt in Aus-
übung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.
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Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden
entsprechend § 256a Satz 1 HGB grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum
Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde
dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaf-
fungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.

Die Signavio GmbH hat 2016 ein virtuelles Anteilsprogram aufgelegt, welches die Teil-
nehmer berechtigt, im Falle einer Gewinnausschüttung, eines Verkaufs der Gesellschaft
oder eines Börsengangs, wirtschaftlich an der Geschäftsentwicklung der Signavio GmbH
zu partizipieren. Die virtuellen Anteile enthalten eine Sperrfrist („Cliff“) von mindestens
12 Monaten und werden über einen Zeitraum von bis zu 48 Monaten erdient (Vesting).
Der Strike Price orientiert sich an der Unternehmensbewertung zum Ausgabezeitpunkt.
Seit dem Jahr 2016 hat die Gesellschaft virtuelle Anteile an verschiedene Mitarbeiter
gewährt und am Bilanzstichtag ist bereits ein Teil dieser virtuellen Anteile unverfallbar
erdient. Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs mit Urteil vom
15.03.2017, Aktenzeichen: I R 11/15, wurde keine Rückstellung gebildet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Ab-
schreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Angaben zum Anteilsbesitz

Währung Beteiligung Eigenkapital Ergebnis
% in T LW in T LW

Ausland
Signavio Pte. Ltd.,
Singapur, Singapur

                  SGD 100,00 76,0 0,0

Signavio Inc, Boston,
USA

      USD 100,00 20,0 -6,0

Signavio Schweiz
GmbH, Zug, Schweiz

CHF 100,00 25,0 0,0

Signavio France SAS,
Paris, Frankreich

EUR 100,0 25,0 0,0

Signavio UK Ltd.,
London, UK

GBP 100,00 25,0 0,3

Signavio Benelux B.V.,
Amsterdam, NL

EUR 100,00 25,0 -631,6
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Währung Beteiligung Eigenkapital Ergebnis
% in T LW in T LW

Signavio India Private
Ltd., Delhi, Indien

INR 100,00 100,0 -4.715

Signavio Canada Ltd.,
Moncton, Kanada

CAD 100,00 14,5 0,0

Signavio Japan K.K.,
Tokiyo, Japan

JPY 100,00 1.200,0 0,0

Signavio Italia S.r.l.,
Milan, Italien

EUR 100,00 10,00 0,0

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen TEUR 13.755 (Vorjahr:
TEUR 4.234) und resultieren aus Umsätzen mit SaaS-Produkten, welche die Gesell-
schaft an die Tochtergesellschaften im Innenverhältnis im Rahmen der Distribution
Agreements zwischen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften liefert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Kautionen TEUR 526
(Vorjahr: TEUR 220) und debitorische Kreditoren TEUR 96 (Vorjahr: TEUR 38).

Stammkapital

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Der Anstieg der Kapitalrücklage um TEUR 41.854 auf TEUR 63.184 (Vorjahr
TEUR 21.331) resultiert sich aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschafter.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen TEUR 1.914 (Vorjahr TEUR 1.386) und wurden
im Wesentlichen für Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern (Urlaubsanspruch, Provisi-
ons-, und Bonuszahlungen), ausstehender Rechnungen sowie Abschluss- und Prü-
fungskosten gebildet.
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Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten haben wie im
Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und die Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über
einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen TEUR 12.826
(Vorjahr: TEUR 5.524) und resultieren aus der Übernahme der entstandenen operativen
Verluste der verbundenen Unternehmen im Rahmen der Distribution Agreements zwi-
schen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen TEUR 842 (Vorjahr TEUR 675) und wurden im
Wesentlichen für die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer TEUR 401 (Vorjahr
TEUR 17) und für die laufende Umsatzsteuer TEUR 338 (Vorjahr TEUR 244) gebildet
und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr und bis zu fünf Jahren bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

2019 2018 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 28.615 18.652 9.963
davon Lizensierungsleistungen
davon aus Weiterbelastung an TU

               8.600
              8.600

4.294
4.294

4.306
4.306

Auszahlung aus dem virtuellen Anteilsprogramm

In 2019 wurden Auszahlungen in Höhe von TEUR 2.677 aus den virtuellen Anteilspro-
gramms aufwandswirksam in den Personalaufwand erfasst.
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Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter
beträgt 239 Personen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

2020
TEUR

2021
TEUR

Ab 2022
TEUR

Gesamt
31.12.2019

Zahlungsverpflichtungen aus
Miet- und Leasingverträgen

923 338 536 1.797

Summe 923 338 536 1.797

Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2019 bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Konzernverhältnisse

Die Signavio GmbH bleibt gemäß § 293 HGB für das Geschäftsjahr 2019 von der Auf-
stellung eines Konzernabschlusses befreit. Zum 31. Dezember 2019 erstellt die Gesell-
schaft freiwillig einen Konzernabschluss nach den International Financial Reporting
Standards (IFRS) für besondere Zwecke.

Geschäftsführung

Dr. Gero Decker, Geschäftsführer, Berlin,

Daniel Rosenthal, Geschäftsführer, Mönchengladbach.

Für Organmitglieder i.S. von § 285 Ziffer 9 a HGB wurden im abgelaufenen Geschäfts-
jahr Vergütungen von TEUR 746 gewährt.
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Signavio GmbH, Berlin
Entwicklung des Anlagevermögens 2019

      Buchwerte
01.01.2019 Zugänge Abgänge 31.12.2019 01.01.2019 Zugänge Abgänge 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software 83.389,08 0,00 0,00 83.389,08 67.740,86 14.860,18 14.570,11 68.030,93 15.358,15 15.648,22

83.389,08 0,00 0,00 83.389,08 67.740,86 14.860,18 14.570,11 68.030,93 15.358,15 15.648,22

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 996.235,80 528.979,14 1.043,98 1.524.170,96 666.771,95 223.881,96 1.043,98 889.609,93 634.561,03 329.463,85

996.235,80 528.979,14 1.043,98 1.524.170,96 666.771,95 223.881,96 1.043,98 889.609,93 634.561,03 329.463,85

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 162.848,85 40.568,41 0,00 203.417,26 0,00 0,00 0,00 0,00 203.417,26 162.848,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.754.414,15 0,00 0,00 1.754.414,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754.414,15 1.754.414,15

1.917.263,00 40.568,41 0,00 1.957.831,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.831,41 1.917.263,00

2.996.887,88 569.547,55 1.043,98 3.565.391,45 734.512,81 238.742,14 15.614,09 957.640,86 2.607.750,59 2.262.375,07

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen

 8/8
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Lagebericht der Signavio GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr
vom 01.01. bis zum 31.12.2019

Geschäft und Rahmenbedingungen

Rechtliche Informationen

Die Signavio GmbH, Berlin, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem
Recht. Sitz der Gesellschaft ist Kurfürstenstraße 111, 10787 Berlin, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 121584. Das Geschäftsjahr ist das
Kalenderjahr.

Die Gesellschaft wurde 2009 gegründet. An folgenden Gesellschaften ist die Signavio GmbH zu
100 % beteiligt:

Signavio Pte. Ltd., Singapur, Singapur

Signavio Inc, Boston, USA

Signavio Schweiz GmbH, Zug, Schweiz

Signavio France SAS, Paris, Frankreich

Signavio UK Ltd., London, UK

Signavio Benelux B.V., Amsterdam, NL

Signavio India Private Ltd., Delhi, Indien

Signavio Canada Ltd., Moncton, Canada

Signavio Japan K.K., Tokiyo, Japan

Signavio Italia S.r.l., Milan, Italien

Geschäftstätigkeit

Die Signavio GmbH entwickelt und vertreibt Software für Prozessmanagement für
Unternehmen. Seit 2016 wird die Software überwiegend als SaaS (Software-as-a-Service)
vertrieben. Daneben bietet die Signavio GmbH auch Trainings und Consulting für die eigene
Software an.

In Deutschland mit dem Standort Berlin sind neben der Software-Entwicklung der Bereich Go-
To-Market Deutschland sowie Zentralfunktionen der Gruppe ansässig. Die Landesgesellschaften
sind Vertriebsgesellschaften mit lokalen Vertriebs- Marketing- und Servicefunktionen.
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Forschung und Entwicklung

Signavio investiert laufend in die Entwicklung der bestehenden Produkte. Ein Schwerpunkt lag
dabei auf der Stärkung der Business Transformation Suite und der Schaffung der weltweit ersten
integrierten, cloud-basierten Plattform für die Analyse, Optimierung und Transformation von
Geschäftsprozessen unter dem Namen "Velocity Edition".

Ein besonderer Augenmerk lag dabei auf Signavio's Komponenten für das Process Mining und
Customer Journey Modeling.

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Auch 2019 ist die Signavio GmbH weiter gewachsen. Der realisierte Umsatz wuchs 2019
gegenüber dem Vorjahr um 53,4 % von 18,7 auf EUR 28,6 Mio.

Neben dem Geschäft in Europa trugen auch die Tochtergesellschaften in Europa, den USA und
Asien zum Umsatzwachstum der Gruppe bei. Die Beteiligungen sind werthaltig. Das
internationale Geschäft soll weiter ausgebaut werden.

Mitarbeiterentwicklung

Die Signavio GmbH beschäftigte zum Jahresende 2019 273 Mitarbeiter (Vorjahr 193
Mitarbeiter). Im Jahresdurchschnitt waren es 239 Mitarbeiter (Vorjahr 180 Mitarbeiter) exkl.
Werkstudenten und Praktikanten.
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Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Der Umsatz stieg von EUR 18,7 Mio. in 2018 auf EUR 28,6 Mio. und ist vor allem auf das
Neukundengeschäft in 2019 zurückzuführen. Aber aufgrund des zukunftsgerichteten
Personalaufbaus und entsprechend höherer sonstiger betrieblicher Aufwendungen in der
Gesellschaft und den internationalen Tochtergesellschaften sank das Betriebsergebnis von EUR
-12,3 Mio. in 2018 auf EUR -20,0 Mio. in 2019.

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung

T(Euro) %1 T(Euro) %1 T(Euro) %

Umsatzerlöse 28.615,3 100,0 18.652,2 100,0 9.963,1 53,4

Gesamtleistung 28.615,3 100,0 18.652,2 100,0 9.963,1 53,4

Sonstige betriebliche Erträge 159,3 0,6 41,0 0,2 118,3 288,5

Rohergebnis 28.774,6 100,6 18.693,2 100,2 10.081,4 53,9

Materialaufwand -877,5 3,1 -336,7 1,8 -540,8 160,6

Personalaufwand -21.515,9 75,2 -14.753,8 79,1 -6.762,0 45,8

Abschreibungen -223,1 0,8 -357,2 1,9 134,1 -37,5

Sonstige betriebliche
Aufwendungen -26.115,0 91,3 -15.501,4 83,1 -10.613,6 68,5

Betriebsergebnis -19.956,9 69,7 -12.256,0 65,7 -7.700,9 62,8

Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 3,1 0,0 1,6 0,0 1,4 82,3

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen -36,0 0,1 -29,7 0,2 -6,3 21,2

Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag -0,5 0,0 -2,4 0,0 1,9 -79,2

Ergebnis nach Steuern -19.990,3 69,8 -12.286,4 65,9 -7.703,9 62,7

Jahresfehlbetrag -19.990,3 69,8 -12.286,4 65,9 -7.703,9 62,7

1 Bezugsgröße sind die Umsatzerlöse des jeweiligen Jahres.

Finanzlage

Insgesamt ist im Geschäftsjahr 2019 der Finanzmittelbestand der Signavio GmbH um EUR 20,9
Mio. auf EUR 27,1 Mio. gestiegen. Dabei wurde der negative Cashflow aus der laufenden
Geschäftstätigkeit durch zwei Kapitalerhöhungen in Höhe von EUR 41.8 Mio., insbesondere
durch eine Investorengruppe um den Apax Digital Fund sowie die Veräußerung eigener Anteile
überkompensiert. Mit den Zahlungsmittelzuflüssen aus den Kapitalerhöhungen können höhere
zukunftsgerichtete Aufwendungen in der Gesellschaft und den internationalen
Tochtergesellschaften finanziert werden.
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Die Signavio GmbH war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage ihren finanziellen
Verpflichtungen nachzukommen.

Kapitalflussrechnung 2019 Vorjahr
T(Euro) T(Euro)

Periodenergebnis -19.990,3 -12.286,4

+/-
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens 223,1 357,2

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 528,6 723,8

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 718,2 0,0

+/-

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
sind -8.127,3 -4.931,9

+/-

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 6.988,9 4.312,5

+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 32,9 28,2

+/-
Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher
Größenanordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung -198,0 -111,8

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -19.823,9 -11.908,4

-
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen 0,0 -25,1

+
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens 1,0 0,0

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -529,0 -240,5

-
Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen -40,6 -25,0

+ Erhaltene Zinsen 3,1 1,6

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -565,5 -289,1

+
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von
Gesellschaftern* 41.141,2 15.126,9

+
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der
Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0,0 230,0

+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen 198,0 111,8

- Gezahlte Zinsen -36,0 -29,7

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41.303,2 15.439,0

elektronische Kopie



Anlage 4

5/11

Kapitalflussrechnung 2019 Vorjahr
T(Euro) T(Euro)

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 20.913,9 3.241,5

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.132,9 2.891,4

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 27.046,7 6.132,9

* in den Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern sind die Kapitalrücklagen in Höhe von
EUR 0,7 Mio. nicht enthalten, weil die Gesellschaftern Rechtsanaspruch auf die Erstattung der entstandenen
Transaktionskosten haben, die von den Einzahlungen gekürzt wurde.

Vermögenslage

Das wachsende Geschäftsvolumen schlägt sich in EUR 15,6 Mio. höheren Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenständen (EUR 7,9 Mio. per 31.12.2018) und dem um EUR 0,4 Mio.
gesunkenen Passivem Rechnungsabgrenzungsposten (EUR 7,2 Mio. per 31.12.2018) nieder,
wobei der Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus der Abgrenzung der Umsätze der
Software-as-a-Service-Verträge kommt. Trotz der zukunftsgerichteten Aufwendungen für den
Strukturaufbau (Einstellung von Personal, Anlaufinvestitionen im Auslandsgeschäft) sind das
Eigenkapital und der Finanzmittelbestand aufgrund der Kapitalerhöhungen gestiegen.
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A K T I V A

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung

T(Euro) % T(Euro) % T(Euro) %
Immaterielle
Vermögensgegenstände 15,4 0,0 15,6 0,1 -0,2 -1,9

Sachanlagen 634,6 1,4 329,5 2,0 305,1 92,6

Finanzanlagen 1.957,8 4,3 1.917,3 11,5 40,5 2,1
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 15.645,5 34,0 7.948,2 47,6 7.697,3 96,8

Wertpapiere 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Guthaben bei
Kreditinstituten 27.046,7 58,7 6.132,9 36,8 20.913,8 341,0

Rechnungsabgrenzungs-
posten 764,2 1,6 334,1 2,0 430,1 128,7

46.065,2 100,0 16.678,6 100,0 29.386,6 176,2

P A S S I V A

31.12.2019 31.12.2018 Veränderung

T(Euro) % T(Euro) % T(Euro) %

Eigenkapital 22.873,3 49,7 1.004,2 6,0 21.869,1 >100,0

Rückstellungen 1.914,2 4,1 1.385,5 8,3 528,7 38,2

Verbindlichkeiten 14.483,0 31,4 7.080,5 42,5 7.402,5 104,5

Rechnungsabgrenzungs-
posten 6.794,7 14,8 7.208,4 43,2 -413,7 -5,7

46.065,2 100,0 16.678,6 100,0 29.386,6 100,0

Gesamtaussage der Geschäftsführung der Signavio GmbH zu der Ertrags-, Finanz- und
Vermögenslage

Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung den Verlauf des Geschäftsjahres 2019 und die
wirtschaftliche Lage von Signavio als positiv. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein
deutliches Wachstum erreicht und wichtige Weichen für die weitere Entwicklung in der Zukunft
gestellt.

elektronische Kopie



Anlage 4

7/11

Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag ist in Deutschland die Covid-19 Pandemie aufgetreten, mit
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die weltweite und deutsche Gesamtwirtschaft und für den
für uns relevanten Markt. Für die Signavio GmbH sind hat sich die Pandemie in einem Nachlassen
der Nachfrage niedergeschlagen. Das schwierigere Marktumfeld hatte allerdings deutlich
weniger negative Auswirkungen auf unser Geschäft als befürchtet, so dass das absolute
Wachstum des Vertragsbestandes der Gruppe zum Erstellungszeitpunkt dieses Berichtes sogar
über Vorjahresniveau lag. Insofern wird das ursprüngliche Umsatzziel 2020 zwar nicht erreicht,
aber die Prognose vom April 2020 wird deutlich übertroffen. Das Management hat auf die
Pandemie mit einem zeitweiligen Einstellungsstopp reagiert, der zum Erstellungszeitpunkt
dieses Berichtes aufgrund der positiven Umsatzentwicklung und des wieder freundlichen
Umfelds an den Kapitalmärkten jedoch bereits wieder aufgehoben werden konnte. Hinzu kamen
Kosteneinsparungen insbesondere aus geringeren Reisekosten und durch die Absage von
physischen Events.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Risiken

Personalwirtschaftliche Risiken

Signavios starkes Wachstum wird auch in der Zukunft maßgeblich davon abhängen,
hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und auch zu halten. Die
Mitarbeiterzufriedenheit ist hoch. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass es nicht in allen
Bereichen gelingt, genügend qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, bzw. dass qualifizierte
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

Risiken aus mangelndem Betriebskontinuitätsmanagement

Als SaaS-Anbieter ist die Kundenzufriedenheit und damit der Erfolg der Signavio maßgeblich
davon abhängig, dass die Software den Kunden entsprechend dem Leistungsversprechen zur
Verfügung steht. Leistungseinbußen können sich in Schadensersatzzahlungen oder erhöhten
Kündigungsraten und damit Umsatzeinbußen niederschlagen.

Um die Verfügbarkeit und Funktionalität der Signavio Plattform sicherzustellen, erfolgen der
Betrieb und die Weiterentwicklung der Plattform nach definierten Prozessen unter
Einbeziehung des DevOps-und QA-Teams. Signavio setzt Überwachungssysteme ein und hat
Notfallprozesse eingerichtet und dokumentiert, die kontinuierlich verbessert werden. Die
Entwicklung erfolgt als Agile Development. Ein Risikomanagementsystem für Anwendungen und
Systeme ist implementiert. Ausgelagerte Dienstleistungen (z. B. Datencenter) werden in den
Überwachungsprozess einbezogen, ferner werden adäquate Service-Level-Vereinbarungen
abgeschlossen.
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Risiken aus mangelnder Innovationsfähigkeit oder versäumten Produktinnovationen

Der Markt für Prozessmanagementsoftware wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Die
Fähigkeit zur prompten Umsetzung von intern vorangetriebenen Innovationen sowie aktuellen
Markttrends ist zwingende Voraussetzung für einen nachhaltigen Erfolg. Zusätzlich zur
Innovations- und Umsetzungsfähigkeit ist es von grundlegender Bedeutung, Trends und
Innovationschancen zu erkennen und zu analysieren. Diesbezügliche Versäumnisse könnten
zum Verlust von Marktanteilen und zu geringerer Wettbewerbsfähigkeit führen, was sich in
Umsatzeinbußen niederschlagen kann.

Um diesem Risiko zu begegnen, hat Signavio ein starkes Produktmanagement Team etabliert,
das die weitere Entwicklung der Produkte mit Entwicklung, Vertrieb, Marketing und Customer
Service abstimmt. So ist sichergestellt, dass Markt- und Kundeninformationen rechtzeitig
Eingang in die Produktentwicklung finden. Zudem arbeitet Signavio mit Universitäten und
Projektpartnern an innovativen Produktideen.

Ausfallrisiko

Das Ausfallrisiko bezeichnet das Risiko, dass eine Gegenpartei ihrer Verpflichtung gegenüber
Signavio nicht nachkommt. Das Ausfallrisiko ergibt sich hauptsächlich aus Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen und unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit in
geringerem Umfang auch aus vertraglichen finanziellen Ansprüchen gegenüber anderen
Parteien, wie z. B. bei Termingeldern und Bankguthaben, und kann ggf. zu Liquiditätsengpässen
führen. Die Gesellschaft begegnet diesem Risiko mit einem aktiven Forderungsmanagement.
Zudem besteht aufgrund der Kundenstruktur nur ein geringes Klumpenrisiko.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass möglicherweise nicht ausreichend Barmittel zur
Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Das Risiko
besteht hauptsächlich daraus, dass sich bei gegebener Wachstumsstrategie das Wachstum der
Einnahmen geringer ausfällt oder sich später materialisiert als geplant. Außerdem kann das
Risiko aus einer unzureichenden Verfügbarkeit von Mitteln an den erforderlichen Stellen, aus
ungenauen Liquiditätsprognosen oder einer einseitigen Investitionsstrategie für die Barreserven
der Gesellschaft resultieren. Signavio steuert das Liquiditätsrisiko durch eine regelmäßige
Überprüfung der Liquiditätserfordernisse mithilfe einer kurz-, mittel- und langfristigen Prognose
des Mittelbedarfs.

Finanzierungsrisiko

Das Finanzierungsrisiko bezeichnet das Risiko, dass die Gesellschaft, die in der
Unternehmensstrategie verankerte andauernde Finanzierung von Anlaufverlusten zur
Erreichung einer größtmöglichen Marktdurchdringung nicht durch die Aufnahme von weiterem
Fremd- oder Eigenkapital finanzieren kann, wodurch Liquiditätsengpässe ausgelöst werden
könnten. Signavio steuert das Finanzierungsrisiko dadurch, dass basierend auf der erfolgreichen
Unternehmensentwicklung und der ambitionierten Unternehmensplanung die bestehenden
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Gesellschafter und/oder neue Eigenkapital-Investoren, aber auch Banken, angesprochen
werden, um gegebenenfalls für die Wachstumsstrategie erforderliche Finanzmittel einwerben
zu können. Die erfolgreichen Finanzierungsrunden in 2018 und 2019 belegen den Erfolg dieser
Maßnahmen. Parallel verfolgt die Gesellschaft kontinuierlich die Bedingungen an den
Kapitalmärkten, um im Fall von potentiellen marktseitigen Finanzierungsengpässen die
Unternehmensstrategie so umstellen zu können, dass Signavio keine externe Finanzierung mehr
benötigt.

Währungs- und Zinsrisiko

Das Währungsrisiko ist definiert als das Risiko aus Änderungen der tatsächlichen und
prognostizierten auf Fremdwährung lautenden Ertrags- und Aufwandspositionen infolge
schwankender Wechselkurse, was sich negativ auf das Finanzergebnis der Gesellschaft
auswirken kann.

Signavio ist in verschiedenen Märkten geschäftstätig und somit Währungsrisiken ausgesetzt, die
sich daraus ergeben, dass die Gesellschaft Umsatzerlöse in Fremdwährung erwirtschaftet und
Beschaffungstransaktionen in Fremdwährung tätigt. Für die Signavio GmbH wird das
überwiegende Geschäft sowohl im Verkauf als auch im Einkauf in EUR abgewickelt. Das
Währungsrisiko ist daher gering. Die ausländischen Tochtergesellschaften wickeln ihr Geschäft
überwiegend in der jeweiligen Landeswährung ab. Daher ist das Fremdwährungsrisiko innerhalb
der Tochtergesellschaften eher gering. Jedoch ergibt sich aus der Veränderung der
Fremdwährungen gegenüber dem EUR ein Risiko in der Konzernkonsolidierung, da die
Gewinne/Verluste der Tochtergesellschaften entsprechend der veränderlichen Wechselkurse
im Konzernabschluss entsprechend höher bzw. niedriger bewertet werden. Derzeit verzichtet
die Signavio GmbH auf das Hedging der Fremdwährungsrisiken.

Absatzrisiko

Das Absatzrisiko ist als das Risiko aus der negativen Abweichung des tatsächlichen
Absatzvolumens oder der Umsatzerlöse von der Unternehmensplanung. Absatzrisiken können
sowohl durch negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen wie etwa die durch die
Coronavirus-Pandemie ausgelöste Rezession 2020 bedingt sein als auch durch eine
Verschlechterung der Positionierung gegenüber dem Wettbewerb. Absatzrisiken können eine
Verschlechterung der Ergebnislage und Liquiditätsengpässe auslösen. Signavio adressiert dieses
Risiko vor allem durch die Ausgestaltung seiner Kundenverträge als jährlich erneuerbare SaaS-
Verträge, die bei fortgesetzter Nutzung durch unsere Kunden entsprechend wiederkehrende
Umsätze sichern, verbunden mit einem starken Fokus auf die Kundenzufriedenheit, um die
Kündigung von SaaS-Verträgen zu minimieren. Die Umsatzentwicklung im 2. und 3. Quartal 2020
bestätigen die Effektivität dieser Maßnahmen.

Insgesamt verwendet Signavio keine Finanzinstrumente zu Absicherung von Risiken, da für die
o.g. Risiken keine adäquaten Finanzinstrumente verfügbar sind bzw. die Währungsrisiken
operativ gehedged sind.

elektronische Kopie



Anlage 4

10/11

Chancen

Die Signavio Business Transformation Suite ist ein cloudbasiertes Managementsystem und
ermöglicht es den Kunden, Prozesse in einer einzigen Plattform zu analysieren, zu verbessern
und zu transformieren. Keine andere BPM-Lösung kombiniert in diesem Maße moderne
Technologien, wie Prozessmanagement, Process Mining und Customer Journey Modeling und
Customer Journey Analytics.

Die Signavio Business Transformation Suite ermöglicht damit den Kunden, die Gesamtheit ihrer
Geschäftsprozesse in hoher Geschwindigkeit und großer Anzahl zu verändern. Basierend auf
Signavios Expertise in den Anwendungsszenarien Compliance, Effizienz, IT Transformation,
Intelligent Automation und Customer Excellence, entscheiden sich die Kunden für Signavio als
die strategische Software-Plattform für ihre gesamte „Prozess-DNA“.

Da die digitale Transformation der Wirtschaft weltweit voranschreitet, und immer mehr
Unternehmen immer häufiger ihre Geschäftsprozesse verbessern und transformieren müssen,
wächst damit der weltweite Markt für Signavio stetig. Auch der Trend hin zur
"Hyperautomation" erhöht die Relevanz von Prozessmanagement enorm. Hiervon erwartet
Signavio in den nächsten Jahren weitere positive Effekte auf das Unternehmenswachstum.

Prognose / Voraussichtliche Entwicklung

Nachdem das Wachstum des SaaS-Vertragsbestandes in 2020 bis zum Zeitpunkt dieses Berichts
trotz der Coronavirus-Pandemie sogar über dem Vorjahresniveau lag, wird 2020 und 2021 nach
dem Abklingen der Corona-Epidemie ein beschleunigtes Wachstum erwartet. Das ursprüngliche
Umsatzziel 2020 zwar nicht erreicht, aber die Prognose vom April 2020 wird deutlich übertroffen

Es wird mit einer Erhöhung der Mitarbeiter insbesondere im Vertrieb sowie in Forschung und
Entwicklung gerechnet.

Die Internationalisierung soll weiter vorangetrieben werden. Dies wird zu einem Wachstum des
SaaS-Vertragsbestandes führen, dass sich aufgrund des Geschäftsmodells zeitverzögert im
realisierten Umsatz niederschlagen wird. In 2020 und 2021 wird planungsgemäß weiterhin ein
Verlust ausgewiesen werden, da zusätzliche zukunftsgerichteten Aufwendungen in den
Strukturaufbau für Personal und Technologie auch in den Folgejahren nicht vollständig aus dem
Umsatzwachstum finanziert werden können, wenn die vorhandenen Wachstumspotentiale
konsequent ausgeschöpft werden sollen

Gesamtaussage der Geschäftsführung der Signavio GmbH

Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung den Verlauf des Geschäftsjahres 2019 und die
wirtschaftliche Lage von Signavio als positiv. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein
deutliches Wachstum erreicht und wichtige Weichen für die weitere Entwicklung in der Zukunft
gestellt. Signavio wird 2020 und 2021 voraussichtlich an die starke Geschäftsentwicklung des
vergangenen Geschäftsjahres anknüpfen können.

Die in diesem Lagebericht enthaltenen Aussagen über zukünftige Entwicklungen beruhen auf
Einschätzungen der Geschäftsführung nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der
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Signavio GmbH, Berlin
Rechtliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Handelsregister Die Gesellschaft ist im Handelsregister vom Amtsgericht
Charlottenburg unter der Nummer HRB 121584 B einge-
tragen. Ein aktueller Handelsregisterauszug vom 8. Sep-
tember 2020 mit letzter Eintragung vom 28. Juli 2020 lag
uns vor. Auskunftsgemäß haben sich zwischenzeitlich keine
eintragungspflichtigen Änderungen ergeben.

Gegenstand des Un-
ternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der
Vertrieb von Software für Prozessmanagement von Unter-
nehmen. Seit 2016 wird die Software überwiegend als SaaS
(Software-as-a-Service) vertrieben. Daneben bietet die
Signavio GmbH auch Trainings und Consulting für die ei-
gene Software an.

Geschäftsjahr Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 38.409
und ist in 38.409 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je-
weils EUR 1 unterteilt. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.
Die Gesellschafter sind Decker GmbH, Endot UG,
Tscheschner UG, Signavio GmbH, De Veer Consult & Invest
GmbH, Summit Partners SGN S.a.r.l.,
Summit Investors I, LLC, Summit Investors I (UK), L.P.,
Summit Partners Entrepreneur Advisors Fund I, L. P.,
Schreiter Holding GmbH, Markus Holenstein, Daniel Ro-
senthal, GP Bullhound Fund IV SCSp., Simulate Holding
SARL, Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II
GmbH & Co. KG, Deutsche Telekom Capital Partners Ven-
ture Fund II Parallel GmbH & Co. KG

Geschäftsführer und
Vertretung

Organe der Gesellschaft sind Gesellschafterversammlung
und Geschäftsführung.
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Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

• Gero Decker

• Daniel Rosenthal

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer vertreten. Prokura wurde
nicht erteilt. Die Geschäftsführung ist von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit.

Gesellschafterbe-
schlüsse

In der Gesellschafterversammlung vom 24. Juni 2020
wurde die Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
bestellt.

Wesentliche Verträge Im Rahmen der Distribution Agreements zwischen der
Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften liefert die
Gesellschaft die SaaS-Produkte und übernimmt die ent-
standenen operativen Verluste der verbundenen Unterneh-
men.

Verbundene
Unternehmen

Signavio GmbH ist an folgenden Gesellschaften zu 100% be-
teiligt:  Signavio Pte. Ltd., Signavio Inc, Signavio Schweiz
GmbH, Signavio France SAS, Signavio UK Ltd., Signavio Be-
nelux B.V., Signavio India Private Ltd., Signavio Canada
Ltd., Signavio Japan K.K., Signavio Italia S.r.l.

2. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt Die Gesellschaft wird beim Finanzamt für Körperschaften II
in Berlin unter der Steuernummer 29/534/30975 geführt.

Veranlagung Die Gesellschaft ist Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatz-
steuerlich bis einschließlich 2018 veranlagt.
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Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbeson-
dere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt.
Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher
Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Or-
gan zu unterstützen. Er richtet sich daher – unbeschadet eines etwaigen, durch spezi-
algesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsicht-
nahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinternen Ver-
wendung.

Unserer Tätigkeit liegt unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorlie-
genden Rechnungslegung einschließlich der "Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidun-
gen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungs-
gemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung,
Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Drit-
ten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein sol-
cher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts
und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsver-
merks eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetz-
liche Verpflichtung besteht.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat ei-
genverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für
seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlun-
gen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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